
Online-Seminar
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Die Entgeltfortzahlungskosten steigen in Deutschland so rasant wie nie zuvor. Nach den Erhebungen
des Instituts der Deutschen Wirtschaft stiegen sie im Zeitraum von 2010 bis 2018 von 37 Milliarden
auf 62 Milliarden €. 2020 betrugen sie dann bereits 74,3 Milliarden €. Bis 2025 werden sie
voraussichtlich auf 84 Milliarden € steigen. Die Entgeltfortzahlungskosten belasten damit in einem
erheblichen und steigenden Umfang die Personalkosten in Unternehmen. Auch wenn sie natürlich
nicht zu vermeiden sind, kann deren Höhe eingegrenzt werden, wenn die arbeitsrechtlichen
Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Dazu reicht die allgemeine ausgeübte Praxis, Erkundigungen
bei den Krankenkassen einzuholen nicht aus, zumal die Krankenkassen ein Eigeninteresse haben,
Krankengeldzahlungen zu vermeiden. In diesem Seminar referieren wir die Rechtslage und zeigen
Möglichkeiten auf, Entgeltfortzahlungskosten einzudämmen.

Themenschwerpunkte

 Rechtliche Grundlagen zur Entgeltfortzahlung
 Fortsetzungserkrankung – wann muss Arbeitsentgelt gezahlt werden?
 Löst jede Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einen Entgeltfortzahlungsanspruch aus?
 Das Prinzip der Monokausalität: Die Erkrankung muss alleiniger Grund für die Entgeltfortzahlung

sein
 Entgeltfortzahlung in Krisenfällen (z.B. Corona)

Nähere Auskünfte zum Inhalt gibt Ihnen gerne Herr Manfred Beden, beden@hille-beden.de,
Fragen zur Organisation beantwortet Ihnen gerne Frau Heike Harings, harings@hille-beden.de.

Rechtliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referent

Manfred Beden, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lehrbeauftragter der TH Köln.

Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Vorstände, Geschäftsführer und Mitarbeiter der
Personalabteilung. Die Teilnehmer*innen können eigene Erfahrungen und Fragen einbringen.

Voraussetzungen

Rechtliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Online-Seminar wird mit Zoom durchgeführt.
Hierzu ist eine stabile Internetverbindung mit Bild- und Tonübertragung erforderlich. Um eine
Kommunikation wie bei einer Präsenzveranstaltung zu ermöglichen, benötigen Sie ein Mikrofon und
eine Kamera, die während des Seminars eingeschaltet bleiben soll.

Seminartermin und -dauer

08.02.2023, 10:00 – 11:30 Uhr / Dauer: 1,5 Stunden

Teilnehmergebühr

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt 89,90 € (USt.-befreit). Eine Tagungsunterlage ist im Preis
inbegriffen. Wir akzeptieren Bildungsschecks.

Ist die Veranstaltung nicht für Sie, aber für eine Kollegin oder einen Kollegen interessant? Dann geben
Sie die Einladung gerne weiter.



Wir bieten dieses Seminar auch als Online-Inhouse-Schulung an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Manfred Beden
Rechtsanwalt
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